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Amtliche Bekanntmachungen

Rentenantragstellung und Beratung

Die nächsten Termine für die Rentenantragstellung finden statt am: 

• Mittwoch, den 27.09.2023 

• Mittwoch, den 25.10.2023 

• Mittwoch, den 29.11.2023 

• Mittwoch, den 13.12.2023

beim Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal, 
Schillerstraße 29 in Schömberg.

Eine Terminvereinbarung ist unbedingt erforderlich!

Diese kann beim Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schli-
chemtal, Frau Bulach, Telefon 07427-949822 erfolgen. 

Herr Beuter, Versichertenberater der Deutschen Rentenver-
sicherung, wird an den festgelegten Tagen die Antragstellung 
übernehmen. Bitte beachten Sie, dass Rentenanträge maximal 
ein halbes Jahr vor Rentenbeginn gestellt werden können. 

Standesamtliche Mitteilungen

Eheschließung  
Marco Reiner Pfister und Larissa Wäschle haben am 09.09.2023 
in Hausen am Tann die Ehe geschlossen. 
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Öffnungszeiten des Bürgermeisteramts

Rathaus, Tel. 07436 424, Fax 07436 8849, 
Kontakt@Hausen-am-Tann.de 
Montag 8.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 15.00 – 18.30 Uhr 
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister: 
Montag: 08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch: 16.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 20.00 Uhr

Sonstiges

Feuerwehr/Notarzt 112
Grundbuchauszüge –
Grundbuchamt Sigmaringen 07571 1821-130
Sozialstation 07427 7525
Hebamme Isabelle Kaltenbacher 0162 2309490
 Hebamme.Isabelle@web.de
Bauhof, Herr Riede 0170 3434916
Förster Maier 07427 91001
Polizeiposten Schömberg 07427 940030
Polizeirevier Balingen 07433 2640
Abfallberater Landratsamt 07433 921381
Telefonseelsorge 0800 1110111

Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

Gemeindeverwaltungsverband  
Oberes Schlichemtal 

Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes 
Schlichemtal mit Sitz in Schömberg (Zollern-
albkreis) sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
in Teilzeit (70%).
Das interessante und vielseitige Aufgabengebiet dieser unbe-
fristeten Stelle umfasst insbesondere 
• die eigenständige Führung der Büro- und Organisationsauf-

gaben mit einem hohen Maß an Verantwortung, 
• die Auszeichnung von Rechnungen, 
• die Vorbereitung und Erstellung von Abrechnungen 
• Tourismusangelegenheiten, einschließlich Pflege der Homepage 
• die Mitarbeit im Bereich der Geschäftsstelle der Verbands-

versammlung, 
• Vorbereitung von Sitzungen einschließlich der stellvertreten-

den Protokollführung 
• die Übernahme/Bearbeitung von Sonderaufgaben

Eine abschließende Anpassung des Aufgabengebietes ist möglich.
Für diese verantwortungsvolle Stelle suchen wir eine/n Mitar-
beiter/in mit der Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestell-
ten oder mit einer vergleichbaren Ausbildung, vorzugsweise 
mit Berufserfahrung im Sekretariatsbereich.
Die Tätigkeit wird nach den Regelungen des TVöD vergütet 
und ist derzeit in EG6 eingruppiert.
Unser eingespieltes Team freut sich auf eine aufgeschlossene, 
flexible und engagierte Verstärkung. Neben selbstständigem 
Arbeiten unter der fachlichen Begleitung im individuell notwen-
digen Umfang bieten wir regelmäßige Fortbildungsmöglichkei-
ten, sowie moderne und flexible Arbeitsbedingungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üb-
lichen Unterlagen bis spätestens 27.09.2023 an den Gemein-
deverwaltungsverband Oberes Schlichemtal. Bitte beachten 
Sie, dass wir Bewerbungen ausschließlich per E-Mail (sekreta-
riat@gvv-os.de) entgegennehmen.
Haben Sie Fragen zu der Stelle? Unsere Verbandsgeschäfts-
führung Frau Renz hilft Ihnen unter der Telefonnummer 
07427/9498-12 gerne weiter.
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Kindergarten Hausen am Tann

Bei strahlendem Sonnenschein besuchten die Kinder vom Kin-
dergarten Mühlenbande erneut Lucia Prestel in ihrem Garten.
Vor einigen Wochen hatte sie mit den Kindern gemeinsam Kar-
toffeln gepflanzt und nun war es an der Zeit nachzuschauen, 
ob sich etwas getan hatte. Und tatsächlich waren bereits viele 
Kartoffelpflanzen mit weißen Blüten herangewachsen!
In Lucias großem Garten entdeckten die Kinder noch Himbee-
ren, die sie nach Herzenslust vernaschen durften. Anschließend 
verwöhnte Lucia alle mit ihrem selbstgemachten Nutella-Eis. 
Das hat allen prima geschmeckt!
Als Dankeschön sangen die Kinder für Lucia noch ein Lied und 
mit ein paar gemeinsamen Turnübungen im Garten wurden die 
Kalorien vom Eis wieder wegtrainiert. Es war ein ereignisreicher 
Morgen, bei dem alle viel Spaß hatten!  Herzlichen Dank Lucia

Vor einigen Wochen sind die neuen Spielzeuge für die Kinder 
des Kindergartens angekommen. Wir sind stolz, dass wir mit 
unserem Förderverein schon einige Mitglieder anwerben und 
Spenden sammeln konnten. Wir möchten uns bei allen recht 
herzlich für die Unterstützung bedanken.
Die Kinder freuen sich nun über zwei neue Spielzeugtraktoren 
für den Außenbereich, sowie über neue Webrahmen und Bas-
telmaterialien.

Liebe Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins,
hiermit laden wir euch recht herzlich zur Generalversammlung 
des FV Mühlenbande e.V.
am 21.09.2023 ab 19:00 Uhr
im Sitzungsaal des Rathauses Hausen am Tann ein.
Erfahrt mehr über unsere aktuellen und zukünftigen Projekte 
und die Entwicklung des Vereins. Auch Neumitglieder und Inte-
ressierte sind herzlich willkommen.
Folgende Tagesordnung ist für die Versammlung vorgesehen: 
• TOP 1: Begrüßung 
• TOP 2: Tätigkeitsbericht 2022/2023 
• TOP 3: Kassenbericht 
• TOP 4: Bericht der Kassenprüfer 
• TOP 5: geplante Investitionen 
• TOP 6: sonstiges
Freundliche Grüße
Der Vorstand

 

Kirchliche Nachrichten

 
Katholische Kirchengemeinde
St. Petrus u. Paulus

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen
Telefon: 07427-7325
E-Mail: StAfra.Ratshausen@drs.de
Pfarramtssekretärin: Angelika Eppler
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr
Im Trauerfall
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Shibu Vincent Pushpam in 
Ratshausen Tel. 07427-7325 oder 0152 25 27 07 00
Sonntag, 17.09.2023 – 24. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Wortgottesfeier (Gemeindereferent)
Sonntag, 24.09.2023 – 25. Sonntag im Jahreskreis
9.00 Uhr Heilige Messe mit Pfarrer Stier
Caritas Kollekte

 
Seelsorgeeinheit
Oberes Schlichemtal

Samstag,16.09.23
19:00 Uhr Vorabendmesse in Schörzingen und Ratshausen
19:00 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen (Gem.Referent)
Sonntag,17.09.23
09:00 Uhr Hl. Messe in Zimmern und Weilen
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Dotternhausen (Gem.Referent)
09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dormettingen (Team)
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Hausen (Gem. Referent)
10:30 Uhr Hl. Messe auf dem Palmbühl
Palmbühlsaison Mai - Oktober
Tel. 07427/2502
Wallfahrtsseelsorge: Pastoralreferent Michael Holl, 
Tel. 0174 1057563
Sonn – und Feiertag
10:30 Uhr Eucharistiefeier
Werktags 
Montag, Donnerstag und Freitag 
09:00 Uhr Hl. Messe
 
Palmbühl - Gottesdienste
Am Samstag, 16. September feiert um 18.00 Uhr die kroati-
sche Gemeinde ihren Gottesdienst auf dem Palmbühl.
Am Sonntag, 17. September wird auf dem Palmbühl der Ge-
denktag der Schmerzen Mariens als „kleines Patrozinium“ be-
gangen. Neben der Schmerzensmutter am Hochaltar sind wei-
tere sechs schmerzhafte Momente im Leben Mariens an der 
Empore festgehalten. Musikalisch wird der Gottesdienst von 
der Chorgemeinschaft der Männerchöre aus Bindsorf und Kol-
bingen-Mühlheim unter Leitung von Josef Hutt gestaltet.
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Für 24. September ist wieder der Gottesdienst mit Tiersegnung 
im Freien geplant. Kleine und große Tiere sind bei trockenem 
Wetter mit ihren Besitzerinnen und Besitzern herzlich eingeladen.

Veranstaltungen
Mini-Treff
Die Ministranten und Ministrantinnen der Seelsorgeeinheit sind 
am 15. September auf den Palmbühl eingeladen. Start ist um 
16.30 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Stier. Danach er-
kunden die Minis spielerisch den Palmbühl, natürlich ist auch 
für Verpflegung gesorgt.

Betend gehen
Am Montag, 18. September startet um 17.00 Uhr „Betend ge-
hen“ mit Michael Holl, eine meditative Wanderung von ca 1, 5 
Stunden.

Helfertreffen
Alle, die auf dem Palmbühl einen Dienst übernommen haben, 
sind von Pfarrer Stier und Michael Holl herzlich zum Helfertref-
fen am Freitag, den 22. September eingeladen. Beginn ist um 
18.00 Uhr mit einer Messe in der Wallfahrtkirche. Um Anmel-
dung bis 19.9. bei Ingrid Leins oder Michael Holl wird gebeten.

Tag der Frau auf der Liebfrauenhöhe
Am 23. und 24. September können Frauen jeden Alters im 
Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe beim Tag der Frau ihrem 
Charisma als Frau nachspüren.
Unter dem Thema „Mein Lebenshaus – Schätze entdecken, 
Chancen ergreifen“ geht es um den eigenen Lebensraum als Aus-
druck und Entfaltungsraum der je individuellen Persönlichkeit.
Vortrag und alternative Workshop-Angebote – kommunikativ, 
bewegt-bewegend, kreativ und meditativ – bieten ein abwechs-
lungsreiches Programm für die Frau.
Auch das Café Gertraud öffnet wieder, ebenso der Outlet-Markt 
von Aktion Hoffnung.
Als Referentin kommt Sr. M. Caja Bernhard aus Vallen-
dar-Schönstatt, Redaktionsleitung der Zeitschrift Begegnung 
und Referentin in der Schönstatt-Frauenbewegung.
Das inhaltliche und zeitliche Angebot ist an beiden Tagen 
gleich: 10 Uhr bis 16:30. Am Sonntag besteht die Möglichkeit 
zum Sonntagsgottesdienst um 9:00 im Zentrum.
Anmelde-Adresse: TagderFrau@liebfrauenhoehe.de, WhatsApp: 
0151 6784 9009; Info-Hotline: 0745 7697 3852
Wichtiger Hinweis: Bei Anmeldung bis zum 19. September wer-
den 3 € Ermäßigung auf die Teilnahmegebühr gewährt.

 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde
Tieringen-Oberdigisheim

Pfarramt Tieringen, Neue Str. 5, 72469 Meßstetten-Tieringen, Tel. 
07436-426
E-Mail: pfarramt.tieringen@elkw.de
Internet: www.kirche-tieringen.de; www.kirche-oberdigisheim.de
Pfarrer Philipp Haas

Wir laden herzlich ein!
Donnerstag, 14. September
16.00 Uhr Minijungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdigis-
heim
Freitag, 15. September
17.30 Uhr Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdi-
gisheim
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in Tieringen
Samstag, 16. September
9.30 Uhr Gottesdienst zur Einschulungsfeier in der Schlichem-
halle in Tieringen (Pfarrer Haas)
11.00 Uhr Taufgottesdienst für Finn Paul, bei Familie Paul, Bög-
lestr. 20
Sonntag, 17. September
10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Tieringen mit Prädi-
kant Jürgen Herre
10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus Tieringen 
Montag, 18. September
19.00 Uhr Teenkreis im Gemeinschaftshaus in Oberdigisheim

Dienstag, 19. September 
19.30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus in Tieringen
Mittwoch, 20. September
Ab. 11.30 Uhr Tieringer Mittagstisch im Gemeindehaus in Tier-
ingen
15.30 -17.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
17.30 Uhr Mädchenjungschar im Gemeinschaftshaus in Ober-
digisheim
19.30 Uhr Jugendkreis im Gemeinschaftshaus in Oberdigisheim
Donnerstag, 21. September
16.00 Uhr Minijungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdigis-
heim
Freitag, 22. September
17.30 Uhr Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdi-
gisheim
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in Tieringen
Sonntag, 24. September
10.00 Uhr Erntedankgottesdienst in der Kirche Oberdigisheim 
(Pfarrer Haas)
11.15 Uhr Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim
---
Erntedank
Herzliche Einladung zu unseren Erntedankgottesdiensten am 
24.9. in Oberdigisheim und am 01. Oktober in Tieringen. Wir 
freuen uns über Ihre Erntegaben! Nähere Infos folgen im nächs-
ten Amtsblatt.

 

Vereinsnachrichten

 
Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Hausen a.T.

Zwischeninformation zur Mostwanderung am 
30. September 2023  
Zwischeninformation für alle, die sich bisher zur Halbtagesfahrt 
am 30. September 2023 angemeldet haben. Wir fahren mit dem 
Bus nach Herrenberg-Kay zum Familienbetrieb Noppel.

Abfahrtszeit wird 13.00 Uhr sein.
Der Familienbetrieb Noppel bewirtschaftet Obstplantagen und 
Streuobstwiesen und betreibt eine Besenwirtschaft. Die Familie 
feiert an diesem Wochenende ein Betriebsjubiläum. Eine Toch-
ter der Familie ist die aktuelle Streuobstprinzessin. Sie verarbei-
ten ihr Obst selbst zu Destillaten und Likören.
Je nach Wunsch kann dort auch durch die Streuobstwiesen ge-
wandert werden, die hauseigene Brennerei besichtigt werden 
oder wir genießen die Zeit mit Blick auf den Albtrauf und die 
Wurmlinger Kapelle. In den Streuobstwiesen gibt es Lausch-
punkte fürs Handy. Für Kinder bestehen im Garten Spielmög-
lichkeiten.
In der Besenwirtschaft können wir später vespern und es gibt 
aufgrund des Jubiläums musikalische Unterhaltung.
Rückfahrt ca. 21.00 Uhr.

Herausgeber: Gemeinde Hausen am Tann
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und alle sonstigen Verlaut-
barungen der Gemeindeverwaltung Hausen am Tann ist das Bürger-
meisteramt. Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den 
Anzeigenteil ist das Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel GmbH 
+ Co. KG, Grünewaldstr. 15, 72336 Balingen, Telefon 07433  266-121, 
Fax 07433  266-201, E-Mail: mitteilungsblatt@zak.de.
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden 
Abonnementgebühr.
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Informationen anderer Ämter

 

Landratsamt Zollern-Alb-Kreis

Öffentliche Bekanntmachung
Vollzug der Wassergesetze
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur 
Sammlung des Niederschlagwassers aus dem Kalkstein-
bruch Plettenberg in einem Sedimentationsbecken und 
zur Versickerung in einem nachgeschalteten Becken so-
wie weitere Benutzungen, Gemarkung Dotternhausen Flur-
stück 2786 und Flurstück 2795/1 – Antrag der Holcim (Süd-
deutschland) GmbH
Hier: Öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen

1.
Die Holcim (Süddeutschland) GmbH betreibt südöstlich von 
Balingen auf der Hochfläche des Plettenbergs den Kalkstein-
bruch Plettenberg.
Mit Datum vom 03.04.2008 erteilte das Landratsamt Zollern-
albkreis der Holcim (Süddeutschland) GmbH die wasserrechtli-
che Erlaubnis für die Versickerung von Niederschlagwasser aus 
dem Steinbruch Plettenberg in einem Rückhalte- und Versicke-
rungsbecken nach Sammlung und Sedimentierung in einem 
vorgeschalteten Sedimentationsbecken im Steinbruch Gemar-
kung Dotternhausen Flurstück 2786 und Flurstück 2795/1. Die 
Erlaubnis ist bis 31.12.2023 befristet.
Da die bestehende wasserrechtliche Erlaubnis Ende 2023 aus-
läuft, hat die Holcim (Süddeutschland) GmbH die Erteilung 
einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis für folgende Tatbe-
stände beantragt:

•  Weiterer Betrieb des bestehenden Sedimentationsbeckens 
und eines nachgeschalteten Rückhalte- und Versickerungs-
beckens zur Sammlung, Sedimentation und Versickerung des 
zufließenden Niederschlagswassers aus dem Steinbruch Plet-
tenberg für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.01.2029

•  Entnahme von Wasser aus dem Becken-Außen (Rückhal-
te- und Versickerungsbecken) / oberirdischen Gewässer zur 
Fahrwegbewässerung und Fahrzeugreinigung von insgesamt 
max. 5.000 m³/Jahr (4.000 m³/Jahr Fahrwegbewässerung; 
1.000 m³/Jahr Fahrzeugwäsche)

•  Zulassung der Ertüchtigung einer Rohrleitung (Zuleitungs-
kanal DN400) als Wasserableitung zum Becken–Innen (Sedi-
mentationsbecken), sowie die Aufschüttung eines etwa 130 
cm hohen Walls nördlich vom Becken-Außen zur Zurückhal-
tung von bei Starkregen abfließendem Wasser auf der Be-
triebsfläche der Nordkulisse

2.
Das Landratsamt Zollernalbkreis, Amt für Umwelt und Abfall-
wirtschaft, Hirschbergstraße 29, 72336 Balingen ist als untere 
Wasser- und Bodenschutzbehörde für das Verfahren und die 
Zulassungsentscheidung zuständig. Das Landratsamt Zollern-
albkreis führt für das beantragte Vorhaben ein förmliches Erlaub-
nisverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durch. Das Verfahren 
richtet sich nach §§ 8 ff., 47 und 48 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG), § 93 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) i.V.m. §§ 
72 ff. Landesverwaltungsverfah rensgesetz Baden-Württem-
berg (LVwVfG) und §§ 1 ff. Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG). 
Die Öffentlichkeit ist nach Maßgabe der §§ 93 Wassergesetz 
BW (WG) i.V.m. §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
(LVwVfG) i.V.m §§ 11 ff. Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG) an 
dem Verfahren zu beteiligen.
Als mögliche Entscheidung kommt die Zulassung des Vor-
habens in Form einer wasserrechtlichen Erlaubnis – ggf. ver-
bunden mit Inhalts- und Nebenbestimmungen – oder die Ab-
lehnung des Antrags in Betracht. Das Vorhaben wird hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht.

3.
Die Antrags- und Planunterlagen, aus denen sich der Umfang 
und die genaue Lage des Vorhabens ergibt, liegen in der Zeit 
vom

18. September 2023 bis einschließlich 17. Oktober 2023
bei nachfolgenden Behörden während der üblichen Öffnungs-
zeiten zur Einsicht aus:
a)  Landratsamt Zollernalbkreis, Amt für Umwelt und Abfallwirt-

schaft, Raum 237, Hirschbergstraße 29, 72336 Balingen
b)  Gemeinde Dotternhausen, Rathaus Bürgerbüro Raum 25, 

Hauptstraße 21, 72359 Dotternhausen
c)  Gemeinde Dormettingen, Rathaus Bürgerbüro, Wasenstraße 

38, 72358 Dormettingen
d)  Gemeinde Ratshausen, Rathaus Bürgerbüro, Schloßhof 4, 

72365 Ratshausen
e)  Gemeinde Hausen am Tann, Rathaus Sekretariat des Bürger-

meisters, Mühlstraße 6, 72361 Hausen am Tann
Die öffentliche Bekanntmachung über die Auslegung der An-
tragsunterlagen und die zur Einsicht ausliegenden Antrags-
unterlagen können im Zeitraum 18. September 2023 bis ein-
schließlich 17. Oktober 2023 außerdem auf der Homepage des 
Landratsamtes Zollernalbkreis
https://www.zollernalbkreis.de/aktuelles/Amtliche+Bekannt-
machungen/Umweltamt
abgerufen werden.

4.
Innerhalb des Zeitraumes 18. September 2023 bis einschließ-
lich 17. Oktober 2023 und bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, also bis einschließlich 31. Oktober 2023, 
kann sich jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, bei nachfolgenden Behörden schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift zu den Antragsunterlagen äußern bzw. Ein-
wendungen gegen das Vorhaben erheben (Einwendungsfrist):
a)  Landratsamt Zollernalbkreis, Amt für Umwelt und Abfallwirt-

schaft, Raum 237, Hirschbergstraße 29, 72336 Balingen
b)  Gemeinde Dotternhausen, Rathaus Bürgerbüro Raum 25, 

Hauptstraße 21, 72359 Dotternhausen
c)  Gemeinde Dormettingen, Rathaus Bürgerbüro, Wasenstraße 

38, 72358 Dormettingen
d)  Gemeinde Ratshausen, Rathaus Bürgerbüro, Schloßhof 4, 

72365 Ratshausen
e)  Gemeinde Hausen am Tann, Rathaus Sekretariat des Bürger-

meisters, Mühlstraße 6, 72361 Hausen am Tann

Der leserliche Name und die vollständige leserliche Adresse 
des Einwendenden, sowie gegebenenfalls Flurstücksnum-
mer(n) und Eigentümer der betroffenen Grundstücke sind bei 
schriftlichen Äußerungen und Einwendungen anzugeben. Ein-
wendungen müssen die konkrete Betroffenheit des geltend ge-
machten Belangs erkennen lassen. Des Weiteren wird darauf 
hingewiesen, dass schriftliche Äußerungen oder Einwendungen 
handschriftlich unterschrieben sein müssen. Die Erhebung von 
Einwendungen durch Übersendung einer E-Mail ist daher 
nicht möglich. Bei allen schriftlichen Äußerungen, Einwendun-
gen oder Stellungnahmen wird gebeten, das Aktenzeichen „An-
trag auf wasserrechtliche Erlaubnis der Holcim (Süddeutsch-
land) GmbH vom 1. August 2023“ anzugeben.

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung werden außerdem 
die Vereinigung, die aufgrund einer Anerkennung nach ande-
ren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung einzule-
gen, über die Auslegung der Antragsunterlagen benachrichtigt. 
Gleichzeitig wird Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme inner-
halb der oben genannten Einwendungsfrist gegeben.

Maßgeblich für die Fristenwahrung ist der Tag des Eingangs 
der Einwendungen bzw. Stellungnahmen beim Landratsamt 
Zollernalbkreis oder bei den Gemeinden Dotternhausen, Dor-
mettingen, Ratshausen und Hausen am Tann, nicht das Datum 
des Poststempels. Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen oder Äußerungen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen, im Verwaltungsverfahren ausge-
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schlossen. Dies gilt entsprechend auch für Stellungnahmen von 
Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung einzulegen. Für ein sich anschließen-
des Klageverfahren gilt dieser Ausschluss von Einwendungen 
und Stellungnahmen nicht. Der Eingang von Einwendungen 
und Stellungnahmen wird nicht bestätigt.
Werden Einwendungen mit Unterschriftslisten, die von mehr als 
50 Personen unterzeichnet sind, oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte (gleichförmige Eingaben) eingereicht, gilt 
derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, 
der darin mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter bezeichnet 
ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden 
ist. Auf jeder Seite mit einer Unterschrift müssen die Daten des 
Vertreters bzw. Bevollmächtigten gut erkennbar sein. Nur eine 
natürliche Person kann Vertreter sein. Unberücksichtigt können 
Einwendungen bleiben, die den vorstehenden Anforderungen 
nicht entsprechen oder auf denen Unterzeichner ihren Namen 
oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben.

5.
Dem Antragsteller, den von ihr Beauftragten, sowie den Behör-
den, die am Verfahren beteiligt sind und deren Aufgabenbereich 
von den Einwendungen berührt werden, werden nach Ablauf 
der Einwendungsfrist die Einwendungen und Äußerungen zur 
Verfügung gestellt, um eine Erwiderung zu ermöglichen.
Wenn dies ausdrücklich verlangt wird und diese Angaben zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Erlaubnisverfahrens nicht 
erforderlich sind, werden Namen und Anschrift des Einwenders 
vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht.

Gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 13 und 
14 DSGVO) wird darauf hingewiesen, dass die erhobenen Ein-
wendungen und die darin mitgeteilten personenbezogenen Da-
ten für dieses Verfahren vom Landratsamt Zollernalbkreis, Amt 
für Umwelt und Abfallwirtschaft, Hirschbergstraße 29, 72336 
Balingen erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Um klä-
ren zu können, in welchem Umfang der Einwender betroffen 
ist, werden die persönlichen Daten benötigt. Die Verarbeitung 
der Daten ist zur Erfüllung der Aufgaben des Landratsamtes 
Zollernalbkreis als zuständige Behörde für das wasserrechtli-
che Verfahren erforderlich und erfolgt auf der Grundlage von 
§ 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1 S. 1 e) DSGVO.

Zur Auswertung werden die persönlichen Daten an die Vorha-
benträgerin und ihre Beauftragten sowie die fachlich mit dem 
Verfahren befassten Behörden weitergegeben. Die Antrag-
stellerin sowie auch ihre Beauftragten sind zur Einhaltung der 
DSGVO verpflichtet. Unter Beachtung der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen für den genannten Zweck werden die Daten so 
lange gespeichert, wie es erforderlich ist.

6. 
Nach § 73 Abs. 6 LVwVfG werden nach Ablauf der Einwen-
dungs- und Äußerungsfrist die rechtzeitig erhobenen Einwen-
dungen sowie die jeweils rechtzeitig abgegebenen Stellungnah-
men der anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen 
und die der Behörden, Institutionen und Organisationen (TÖBS) 
mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffe-
nen, den Vereinigungen sowie denjenigen, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben oder sonst sich ge-
äußert haben, in einem noch festzusetzenden Termin mündlich 
erörtert. Ggf. kann der Erörterungstermin nach dem PlanSiG als 
Online-Konsultation durchgeführt oder diese durch eine Tele-
fon- oder Videokonferenz ersetzt werden. 

Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich.

Der Vorhabenträger, die Behörden, die Vereinigungen und die-
jenigen, die Einwendungen und Äußerungen abgegeben haben, 
werden über diesen Erörterungstermin benachrichtigt.

Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind, 
können Personen die Einwendungen erhoben haben, oder die 
Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, durch 
öffentliche Bekanntmachung über den Erörterungstermin be-
nachrichtigt werden.

Die Teilnahme am Erörterungstermin ist freigestellt. Bei diesem 
Termin kann auch ohne einen Beteiligten verhandelt werden, 
wenn dieser nicht teilnimmt. Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entschei-
dung über die Einwendungen sowie über die Stellungnahmen 
der Vereinigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind.

7. 
Über die Einwendungen entscheidet das Landratsamt Zollern-
albkreis nach Abschluss des Anhörungsverfahrens. Bei Zulas-
sung des Vorhabens entscheidet die Behörde in der Entschei-
dung über die Einwendungen, über die bei der Erörterung vor 
der Anhörungsbehörde keine Einigung erzielt worden ist (§ 93 
Abs. 1 WG i. V. m. § 74 Abs. 2 LVwVfG).

Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich bekannt ge-
macht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen sowie über die Stellung-
nahmen der Vereinigungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind. Zusätzlich wird der Inhalt der Entscheidung auf der 
Homepage des Landratsamtes Zollernalbkreis unter
https://www.zollernalbkreis.de/aktuelles/Amtliche+Bekannt-
machungen/Umweltamt
zugänglich gemacht.

Durch die Beteiligung am Verfahren entstehende Kosten (z. B. 
Einsichtnahme in die Antragsunterlagen, Teilnahme am Erörte-
rungstermin, Kosten der Beauftragung eines Bevollmächtigten) 
werden nicht erstattet.

Balingen, den 08.09.2023

gez. Anke Moser
Landratsamt Zollernalbkreis
Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft

 

Sonstiges

Haus der Natur
Naturschutzzentrum Obere Donau
Naturparkverein Obere Donau

Neuhausen ob Eck. Wilde Früchte in die Flasche. Samstag, 
23. September, 14 bis ca. 17 Uhr (Anmeldung bis 20.09.)
Auf diesem Kräuterspaziergang sammeln die Teilnehmenden 
verschiedene Wildfrüchte und Kräuter direkt in die mitgebrach-
te Flasche und setzen einen Wildfrüchteessig an. Nebenbei er-
fahren sie viel über die Inhaltsstoffe und Einsatzmöglichkeiten 
der gesammelten Früchte. Zur Fertigstellung wird ein klarer Ap-
felessig benötigt. Bitte mitbringen: leere, möglichst dekorative 
Flasche (200-500 ml). Treffpunkt: Parkplatz Ski- und Wander-
hütte des Albvereins Neuhausen o.E.; Leitung: Michaela Ha-
gen, Kräuterpädagogin; Gebühr: 13,- € inkl. Handout und Re-
zepte; Anmeldung bis 20. September beim Haus der Natur, Tel. 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
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Gutenstein. Gesundheitswandern im Naturpark. Sams-
tag, 23. September, 14 bis ca. 18 Uhr
Auf den Gesundheitswanderungen lernen die Teilnehmen-
den einfache Körper- und freie Atemübungen und eine ge-
zielte Aufmerksamkeit kennen. Die Bewegung in freier Na-
tur verbunden mit den Körper- und Atemübungen fördert 
eine differenzierte Körperwahrnehmung, verbessert die Be-
weglichkeit und Spannkraft, kräftigt und entspannt gleich-
zeitig die Muskulatur. Unterwegs lädt die Region mit ihren 
Naturschönheiten und herrlichen Ausblicken auf eine faszi-
nierende Naturkulisse ein, durch gezielte Naturbetrachtun-
gen die Sinne, das Bewusstsein und die Umgebung neu 
zu beleben. Dauer: ca. 3-4 Stunden, Länge ca. 5-8 km, ca. 
200-400 Hm. Treffpunkt: Gutenstein; Anmeldungen und 
Informationen bei der Naturparkführerin Simone Stoll, Tel. 
0176 32673802, info@lebensschule-gesundheit.de

Wehstetten. Räuchern in der Braunwurzhütte – Ernte-
dank. Mittwoch, 27. September, 19 Uhr (Anmeldung bis 
20.09.)
Traditionell wurden heimische Kräuter und Harze aus fernen 
Ländern z.B. zum Desinfizieren von Räumen, zur Stärkung 
der Gesundheit und zu spirituellen Zwecken getrocknet und 
verräuchert. Christiane Denzel, Bioland-Gärtnerin, Heil-
praktikerin und Kräuterpädagogin, führt drei Räucherungen 
durch und berichtet über die Hintergründe des Brauches, 
des Räucherns und die Wirkung der Kräuter und Harze. 
Martina Braun, Wirtin der Braunwurzhütte, Bioland-Bäue-
rin, Erzieherin und Kräuterpädagogin, bereitet kleine Ver-
sucherle aus wilden Genüssen zu und liest ein Kräutermär-
chen vor. Gebühr: 22,- Euro; Treffpunkt: Braunwurzhütte, 
Wehstetten 7, Liptingen-Wehstetten; Anmeldungen bis 20. 
September bei Christiane Denzel, Tel. 07465/2515, breite-
wies@t-online.de.

Schömberger Kinderartikelbörse

Kinder
herzstiftung

Diese Frage stellen sich viele Eltern, denn Jahr für Jahr kommen in 

Für die Eltern ist das eine große Belastungsprobe. 
Ihr Leben ändert sich schlagartig. In dieser Situation helfen umfassende Informationen.

Sprechen Sie uns an: Telefon 069 955128-145
oder besuchen Sie uns im Forum: 

Kinder-
Selbsthilfegruppen

Rat 
und Hilfe

Freizeit & Sport

Arzt-Eltern-
Seminare

Broschüren
und Inf material

Mehr Infos unter www.kinderherzstiftung.de

Unser Kind hat einen 
Herzfehler.

Was jetzt?

Deutschland rund 7 000 Kinder mit einem Herzfehler zur Welt. 

www.kinderherzstiftung.de/forum.php
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Geb.-Datum

Vorname, Name

Straße, Nr.

E-Mail (bitte unbedingt angeben, wenn Sie unser digitales Angebot nutzen möchten)

Telefon/Mobil

PLZ, Ort

IBAN

Name der Bank

Es ist mir bekannt, dass ich innerhalb von 14 Tagen diese Bestellung schriftlich beim ZOLLERN-ALB-KU-
RIER widerrufen kann. Angebot ist nur gültig für Nicht-Abonnenten und kann nur einmal innerhalb von 
sechs Monaten pro Person und Haushalt bestellt werden. Der Verlag überprüft die Mehrfachnutzung ver-
günstigter Angebote pro Haushalt und behält sich die Lieferung vor. Es darf keine Abbestellung damit 
verbunden sein. Bestehende Abos können leider nicht umgewandelt werden. 
Datenschutzrechtliche Info siehe zak.de/datenschutz.

Datum, Unterschrift                                             MBBL

          Ja, ich bin damit einverstanden, dass der ZOLLERN-
ALB-KURIER mich schriftlich (per E-Mail oder Brief) 
oder telefonisch über seine Medienangebote informie-
ren darf. Vertrauensgarantie: Meine Daten werden nicht 
anDritte weitergegeben. Ich kann dieses Einverständnis 
jederzeit widerrufen.

          

2 Monate 
gratis lesen

+
€90 Barprämie

JubelJubelJubelJubelJubelJubel
SOMMERSOMMERSONNE

ZO
LLE

RN-ALB-KURIER

Wir Wir sind der ZAK

50 Jahre50 Jahre

175 Jahre175 Jahre175 Jahre175 Jahre175 JahreVeVeV rlagshaus Hermann
Da

ni
el

Jetzt bestellen und sparen!sparen!sparen!sparen!sparen!sparen!
€ 175Sichern Sie sich unser cleveres SommerSonneJubelAbo und sparen Sie bis zu 

Entscheiden Sie sich für DIE Tageszeitung Nr. 1 im Zollernalbkreis.

     Ja, ich möchte den gedruckten ZAK für mindestens 
      12 Monate zum jeweils gültigen Bezugspreis (derzeit € 44,90/mtl.) lesen. 
     Ja, ich möchte den gedruckten ZAK

 + alle digitalen Angebote für zusätzlich € 5,90/mtl. 

     Ja, ich möchte die digitale Ausgabe des ZAK für mindestens
      12 Monate zum jeweils gültigen Bezugspreis (derzeit € 31,90/mtl.) lesen.
     Ja, ich möchte die digitale Ausgabe des ZAK

Freischaltung ab:

Lieferbeginn: 2 Monate 
gratis lesen

+
€ 90 Barprämie

oder einfach Bestellcoupon ausfüllen 
und einsenden an den: 

ZOLLERN-ALB-KURIER, Leserservice, 
Grünewaldstraße 15, 72336 Balingen

Weitere Bestellmöglichkeiten:
Telefon: 07433 266-173
Fax: 07433 266-179
E-Mail: aboservice@zak.de

zak.de/abo

anDritte weitergegeben. Ich kann dieses Einverständnis 
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An:

Bezirksleiter Oliver Kübler
Tel. 07435 / 910946
Oliver.Kuebler@lbs-sued.de

Geflügelauslieferung
Junghennen usw. bitte vorbestellen

Ratshausen, Adler, 9.00 Uhr
Geflügelhof J. Schulte · Telefon (0 52 44) 89 14 · www.gefluegelzucht-schulte.de

Mittwoch, 20. Sept., 18. Okt. und 8. Nov. 2023, letzter Termin

FERIENHAUS
ALTE KINDERSCHULE

Wir suchen ab sofort eine

Hauswirtschafts- und
Reinigungshilfe
für unser Ferienhaus auf Minijob-Basis.
Arbeitszeit flexibel, durchschnittlich
ca. 15 Stunden monatlich.
Wir freuen uns über Kontaktaufnahme:
info@alte-Kinderschule.de

für unser Ferienhaus auf Minijob-Basis. 

Bäume gefällt
In den letzten Wochen wurden im Honau bei Ratshausen 
nahe der Schlichem immer wieder Bäume (ca. 10 m) gefällt.

Es scheint so, dass es sich um Kinder/Jugendliche gehandelt hat.
Hinweise bitte an 0172 7431 074.  

Wenn diese Aktionen nicht aufhören, muss Anzeige erstattet werden.

Willi M. Deh
Mediaberater

Langenäckerstraße 24
72336 Balingen
Tel. 0743334385
Mobil 01704757033
zollernalb-werbebuero@web.de

Auch in Zeiten von Internet, E-Mail und
Co. ist das Amtsblatt als Informations-
quelle unverzichtbar.
Mit lokaler Werbung im Amtsblatt
erreichen Sie direkt Ihre Kunden in
Ratshausen und Hausen am Tann.

Garantierte Zustellung.
Geprüft durch die Gemeinde.
Redaktionelles Umfeld.
Bis zu 95% Lesegarantie.

Unser Mediaberater Herr Willi M. Deh
informiert und berät Sie gerne zu
Anzeigenmöglichkeiten und Gestaltung.

Überraschend günstig! Erstaunlich erfolgreich!

Kleine Anzeige

großeWirkung!

Ihre
Werbung
im Amts-
blatt


